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Die «Bâloise» endlich hatte im Jahr 1869 in dei* 
Schweiz 146 Brandschaden mit Fr. 148,039. 96 Schadens
summe zu vergüten. Die Prämieneinnahme im Schweizer-
geschäffc betrug einschliesslich der abgegebenen Rück
versicherungen Fr. 409,686. 98 , diese letztere Franken 

156,027. 47, also die Prämieneinnahme für eigene Rech
nung Fr. 253,659. 51. Weitere Angaben speziell über 
das Schweizergeschäft enthält der Geschäftsbericht dieser 
Versicherungsanstalt nicht. 

Die Volkszählung vom i. Dezember 1870 im Kanton Bern. 

Aus dem uns gef. von der Tit. Direktion des Innern 
mitgeteilten Bericht des kantonalen statistischen Bureau, 
verfasst von Hrn. A. C h a t e l a n a t , notiren wir hier aus
zugsweise in aller Kürze das Wesentlichste in Bezug auf 
die engere Zählungstechnik, da der gründliche, umfang
reiche Bericht gegenwärtig wegen Mangel an Raum leider 
nicht in seinem ganzen Inhalt hier Platz finden kann. 

Nachdem der Bericht einen Rückblick auf die Ge
schichte der Zählungen geworfen und der Verfasser die 
Periodizität derselben besprochen und in staatswirthschaft-
licher Beziehung beleuchtet hat, kommt er bei der Dar
stellung der Anordnungen der Behörden für die Durch
führung der Zählung und unter Hinweisung und Beleuch
tung der Notwendigkeit, das Publikum selbst mit der 
Sache möglichst zu interessiren, auf die Frage: 

Was könnte geschehen, um die Volkszählung mög
lichst populär zu machen y das Volk und die Zählungs
beamten gehörig daran zu interessiren, alle Vorurtheile 
zu verscheuchen, die Sache den Beantwortern der gestellten 
Fragen leicht und mundgerecht zu machen? 

Den Hauptwerth legen wir darauf, alle Vorschriften 
und Forraulare möglichst einfach , klar und Jedermann 
verständlich abzufassen. 

Da möchten wir nun in Abänderung der in Anwen
dung gekommenen Instruktionen und Formulare zwei 
Vorschläge machen: 

1. Man stelle statt a. einer VollziehungsveroHnung, 
b. einer Instruktion, c. besondern Erläuterungen im Haus-
haltungszeddel etc. eine möglichst kurz gefasste Instruk
tion auf, welche in klar, verständlich und unzweifelhaft 
abgefassten Artikeln Anleitung über die verschiedenen 
Rubriken des Formulars gibt, erklären und an Beispielen 
zeigen, was darein gehört und was nicht. 

Diese «Anleitung» braucht nicht wissenschaftliche 
Definitionen zu geben und sich in verschrobenem, räthsel-
haftem Styl zu bewegen, sondern wir können nicht genug 
darauf dringen, dass man sich hier einer Sprache bediene, 
welche mit der allgemeinen Volksbildung im Einklang 
steht, einerseits weil diese Instruktion eben von Personen 
in Ausführung gebracht wird, welchen • die Statistik über
haupt fremd ist und zweitens, weil uns scheint, es seien 
in den bei dieser Zählung angewendeten Erlassen einige 
Unklarheiten und unverständliche Ausdrücke mit unter
laufen. 

2. Die Grundlage der ganzen Zählung beruht in den 
Haushaltungszählungslisten. Alle Fehler, welche aus Miss-
verständniss hier begangen werden, gehen in das Ge-
sammtresultat des Census über. 

Es ist daher nothwendig, dass den Haushaltungs
zählungslisten eine Anleitung zur Ausfüllung der ver
schiedenen Rubriken vorgedruckt werde. Dabei sind aber 
die gleichen Worte und Artikel wie in der allgemeinen 
Zählungsinstruktion zu gebrauchen, damit nicht ein zwei
faches Studium der nämlichen Materie nothwendig sei, 
wie es diesmal der Fall war. 

Ferner, da Alles das, was wir oben bezüglich des 
Interesses an der Zählung, des Misstrauens, der Gleich
gültigkeit, des Unverständnisses etc. gesagt haben, gerade 
auf diejenigen Bezug hat, welche das Urmaterial, die 
Grundlage liefern, nämlich die Haushaltungsvorstände, 
scheint es uns wichtig, ausser der «Anleitung» den Haus
haltungszählungslisten ein allgemeines Vorwort, eine «Ein
ladung», in welcher der Zweck, der Nutzen, die rein 
wissenschaftliche Absicht etc. der Zählung auseinander
gesetzt, an Beispielen erläutert und die Nutzanwendung 
im staatlichen und socialen Leben gezeigt würde. Man 
sollte ausdrücklich erklären, dass die Zählung nicht zu 
diesem oder jenem Zwecke (Steuern, Militär etc.) dienen. 

3. Wir machen in Bezug auf die Haushaltungszäh
lungslisten noch einen fernem Vorschlag, nämlich den: 
die Geschlechtsnamen wegzulassen oder es wenigstens 
fakultativ zu lassen, ob man dieselben ganz ausschreiben 
oder nur mit den Anfangsbuchstaben bezeichnen will. 

Wir wissen sehr wohl, dass dieser Vorschlag ganz 
neu ist und in allen Ländern beim «Namen» gezählt wird, 
so dass diese Neuerung wahrscheinlich auf ziemlichen 
Widerspruch stossen dürfte. 

Dennoch glauben wir, dass die Gründe, welche man 
gegen die Aufnahme des Namens anfahren kann, die für 
Beibehaltung der Zählung beim «Namen» überwiegen. 

Uns scheint, man sollte in den Formularen Alles 
weglassen, was nicht wirklich nothwendig ist. 

Nun ist doch fraglich, ob die Aufnahme des Namens 
erforderlich ist, um die Sicherheit der Angaben zu garantiren. 
Dass der Werth der Angaben erhöht und im Allgemeinen 
vielleicht sicherer ist, wenn die Ausfüllenden mit ihrer 

bedin-Namensunterschrift dazu stehen müssen, kann 
gungs weise zugegeben werden, obschon wir jedoch durchaus 



kein grosses Gewicht darauf legen; dagegen finden wir 
unnöthig, dass der Name jedes Gezählten vollständig in 
den Listen figurire, da Doppeleinschreibungen und Ver
wechslungen dadurch doch nicht vermieden werden und 
allein eine genaue Nummerirung der Listen dies verhindert. 
Mehr Wichtigkeit hat die Aufnahme der Namen bei der 
Unterscheidung der Haushaltungen. Allein da haben wir 
die Erfahrung gemacht, dass es fast ausschliesslich dem 
Fleiss und der Intelligenz der Zählungsbeamten und ander
seits der Auffassung derjenigen Personen, welche eine 
grössere Wohnung in Miethe und andere Personen in 
Untermiethe haben, überlassen sein muss, zu unterscheiden, 
ob mehrere in einer Wohnung, in einem Haus wohnende 
Personen eine oder zwei getrennte Haushaltungen bilden. 
Den Zweck, welcher mit der Schreibung des Namens 
allenfalls verbunden sein könnte, erreicht man eben so 
leicht und sicherer dadurch, dass man einerseits eine 
genauere, bestimmtere Definition von «Haushaltung» gibt 
und anderseits in der Rubrik «Stellung in der Haus
haltung» genauere Angaben verlangt. 

Was wir mit der Weglassung des Namens beab
sichtigen ist: möglichst jeder Scheu und Zurückhaltung, 
jedem Misstrauen u. s. w. alle Anhaltspunkte zu nehmen. 

Es ist bekannt, dass alle Angaben und Aussagen 
jeder Art vom Volke auf amtliche Aufforderung hin oder 
Einladungen, welche irgendwie offiziellen Charakter tragen, 
mit Scheu und Zurückhaltung und nur ungern gemacht 
werden. 

Wenn auch unsere Materialien durchschnittlich sehr 
vollständig geliefert wurden und nach den auf Verlangen 
der Direktion des Innern eingesandten Berichten im All
gemeinen kein Grund ist anzunehmen, es seien absichtlich 
falsche Angaben gemacht worden, so sind doch laut diesen 
Berichten sehr oft Fragen aufgetaucht: ob das (die I 
Zählung) etwa zu Steuerzwecken oder wegen Militär
aushebung oder Einquartirung gemacht werde, wozu 
nicht wenig die strenge Durchführung des Einkommen
steuergesetzes in den letzten Jahren beigetragen hat. 

Uebrigens ist zu bedenken, dass Niemand gerne seine 
kleinen Familiengeheimnisse Preis gibt. Gar manches hat 
für die Zählungsbeamten und das statistische Bureau durch
aus keinen speziellen Werth, was das Individuum selbst 
nicht gerne mittheilt, so das Alter von Frauenzimmern, 
Altersunterschiede von Mann und Frau,- Zahl und Per
sönlichkeiten der in Untermiethe Befindlichen, Berufs
oder Erwerbszweig etc. etc. 

Endlich fällt noch in Betracht, dass namentlich auf 
dem Lande die Zählungsbeamten von den Leuten gekannt 
sind und das Misstrauen gegen Benutzung und Ruchtbar-
weiden gewisser Dinge daher auch grösser ist. 

Wir möchten daher dem Individuum vollständige 
Garantie für totale Geheimhaltung der gemachten Angaben 
geben, Alles vermeiden, was das persönliche Gefühl un
angenehm berühren könnte, und das glauben wir wesentlich 

durch Geheimhaltung des Namens resp. Weglassung des
selben thun zu können. 

4. Ein wichtiges und wirksames Mittel, die Volks
zählungen zu popularisiren, erblicken wir auch in der 
öffentlichen Presse. 

Wenn dieselbe dazu benutzt würde, kurze Zeit vor 
der Zählung den Zweck des Census, die praktische Nutz
anwendung desselben zunächst für die Landesvertretung 
etc. zu zeigen und zu vollständiger und genauer Ausfüllung 
der Listen aufzufordern, so würde dies immerhin einige 
Frucht bringen und wenigstens die Sache mehr zu einer 
öffentlichen machen. 

5. Bessere Auswahl und Instruktion der Zählungs
beamten. Wenn auch die Arbeiten der Zählungsbeamten 
durchschnittlich sehr befriedigend abgefasst sind, so lässt 
sich doch in ihnen ein sehr grosser Unterschied bemerken 
namentlich in Bezug auf Gewissenhaftigkeit und Fleiss. 
Manche Zählungsbeamten, namentlich in Städten, haben 
sich darauf beschränkt, Haushaltungslisten auszutheilen 
und wieder einzusammeln ohne weitere Kontrole und ohne 
sich zu versichern, ob nicht Haushaltungen übersprungen 
worden sind oder ob Personen als Haushaltungen figuriren, 
welehe nur etwa in Untermiethe oder Schlafgänger sind, 
sich also nicht weiter um die materielle Richtigkeit der 
Angaben gekümmert. 

Wir möchten daher namentlich darauf dringen, dass 
man als Zählungsbeamte Persönlichkeiten wähle, welche 
alle Garantieen gewissenhafter Besorgung ihrer Aufgabe 
bieten; dies ist unstreitig die erste Bedingung. Welches 
Gewicht man anderwärts auf die Gewissenhaftigkeit der 
Zählungsbeamten legt, mag daraus erhellen, dass z. B. in 
Preussen dieselben beeidigt werden. In England, wo die 
Zählung für jeden Einwohner obligatorisch ist und in 
Oesterreich, wo für unrichtige Angaben strenge Strafe 
angedroht ist, sind die Vorschriften noch viel strenger. 

Bei uns kann natürlich von dergleichen nicht die 
Rede sein und wir müssten überdies schon aus Rücksichten 
der Klugheit und Zweckmässigkeit davon abrathen, irgend
wie eine derartige Pression auszuüben. 

Dagegen sollte man in der Wahl der Zählungsbeamten 
sorgfältiger sein ; wir wünschten eine wirksamere Kontrole 
derselben und schlagen daher vor: ^dieselben durch die 
a Begierimgsstatthalter anerkennen und bestätigen zu 
blassen », sowie ihnen ein Handgelübde für gewissenhafte 
«Erfüllung ihrer Aufgabe abzunehmen.* 

Ein anderes, vielleicht eben so wirksames Mittel wäre, 
den Zählungsbeamten die Entschädigung für ihre Be
mühungen erst zu verabfolgen, wenn das statistische 
Bureau ihre Arbeiten visirt hat und dann die Arbeiten 
nötigenfalls zur Revision zurückzusenden. Allein, da im 
Kanton Bern die Zählungsbeamten vom Staate durchaus 
keine Entschädigung erhalten und es den Gemeinden ganz 
überlassen ist, eine solche zu verabfolgen oder nicht, so 
kann auch keine solche Mas3regel angewendet werden. 
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Das Prinzip der Nichtentschädigung von Staatswegen 
ist im Grunde durchaus falsch und sogar ungerecht, und 
wenn sich der Staat entschliessen könnte, hierin etwas zu 
thun, so müssten wir dies vom Standpunkt der Statistik 
und der Zweckmässigkeit aus entschieden befürworten. 

Wir wünschten überhaupt, es möchte den Zählungs-
beamten die spezielle Verantwortlichkeit für die Ausführung 
der Zählung in ihren Bezirken überbunden werden, so 
dass im Fall von Rücksendung des Materials sie verpflichtet 
sind, dasselbe zu ergänzen und nöthigenfalls ganz neu 
auszufertigen. 

Will man aber dieses, so muss man auch eine ge
wisse Entschädigung in Aussicht stellen, ob vom Staat 
oder der Gemeinde, wenn es nicht gelingt, Personen für 
die Sache zu engagiren, welche aus Interesse dafür dieselbe 
unentgeldlich besorgen, wie es an einigen Orten in Deutsch
land mit gutem Erfolg versucht worden ist. 

6. In Betreff der Instruktion der Zählungsbeamten, 
wünschen wir im Allgemeinen, es solle die Sache kräftiger 
und energischer, mit mehr Centralisation an die Hand 
genommen werden. 

Die Zählungsbeamten erhielten die weitläufigen, kom-
plizirten Census Vorschriften erst circa 3—4 Wochen vor 
dem Zählungstag. Bis zum 17. November sollte das vor
läufige Verzeichniss der Wohnhäuser und Haushaltungen 
beendigt sein und am 26. November die Austheilung der 
Haushaltungslisten beginnen. Zum genauen und reifen 
Studium der Aktenstücke war gewiss für Viele zu wenig 
Zeit, ebenso wenig konnte die Angelegenheit in den ein
zelnen Gemeinden und Amtsbezirken reiflich diskutirt und 
berathen werden. 

Wir glauben daher, die Zählungsbeamten seien im 
Allgemeinen nicht mit der nöthigen Vorbereitung und 
umfassenden Kenntniss ihrer Aufgabe an's Werk gegan
gen, was sich übrigens aus mancherlei Anzeichen in den 
Arbeiten ergibt, obschon diese wie gesagt, durchschnitt
lich sehr befriedigend ausgefallen sind. 

Hier nun schlagen wir vor : 
a. Die Instruktion und Exemplare der Formulare 

den Bezirks- und Gemeindsbehörden und den Zählungs
beamten wenigstens 3 Monate vor dem Zählungstag zum 
vorläufigen Studium zuzusenden. 

b. Der Regierungsstatthalter ernennt hierauf einen oder 
mehrere Abgeordnete (oder schlägt dieselben dem statisti
schen Bureau vor), welchem oder welchen speziell die Leitung 
und Ausführung der Zählung im betreffenden Amt, immer
hin unter Oberaufsicht des Regierungsstatthalters obliegt. 
Einige Zeit später findet eine allgemeine Zusammenkunft 
dieser Volkszählungssekretäre statt, wobei ein Beamter 
des statistischen Bureau die nöthigen Anleitungen und 
Erklärungen gibt und die Sache allgemein diskutirt wird. 
Besser wäre noch, den Kanton in circa 3^-4 Zusammen
kunftskreise zu theilen. 

Jeder Abgeordnete ist verpflichtet, von jedem For
mular ein Exemplar auszufüllen und dem statistischen 
Bureau zur Prüfung einzusenden, damit dieses sich über
zeugen kann, dass die gegebenen Weisungen richtig auf-
gefasst und verstanden sind. 

Gerade so verfahren die «Zählungssekretäre» nachher 
in ihren Bezirken, indem sie die Zählungsbeamten und 
Gemeindspräsidenten versammeln ; die Erstem haben eben
falls praktische Vorübungen zu machen und zwar vielleicht 
besser unter direktem Visa des statistischen Bureau. Auf 
einheitliche und gründliche Instruktion der Zählungsbe
amten legen wir das Hauptgewicht und wenn es thunlich 
wäre, so würden wir vorschlagen, dieselben direkt durch 
einen Centralbeamten, resp. das statistische Bureau in-
struiren zu lassen, was allerdings das Beste wäre. 

Von der Ernennung spezieller Zählungssekretäre in 
jedem Amtsbezirk versprechen wir uns sehr viel. Erstens 
würde den Regierungsstatthalterämtern eine grosse Last 
abgenommen, welche sie infolge grosser Beschäftigung 
ohnehin nur mechanisch abwickeln konnten. Dann erhielten 
wir 30 Centrals teilen statt nur eine (das statistische Bu
reau), welche vollständig und technisch mit dem Mecha
nismus und den Forderungen der Zählung vertraut wären, 
so dass Alles viel rascher und sicherer abgethan werden 
könnte. 

Man könnte es mit einer gründlichen Instruction der 
Censussekretäre leicht dazu bringen, dass das statistische 
Bureau nicht erst eine lange, mühsame und kostspielige 
Revision der Materialien vorzunehmen braucht, um die 
Hauptergebnisse zusammenstellen zu können. Die Aus
arbeitung gewisser Rubriken, so die Berufsverhältnisse etc. 
würde natürlich später immerhin eine gründliche Revision 
auf der Centralstelle verlangen. 

Ferner wären jene Censussekretäre viel eher im Stand, 
Fehler, z. B. in der topographischen Eintheilung, in Bezug 
auf die Fabrikgeschäfte etc. zu entdecken, als das sta
tistische Bureau, da sie sich unmittelbar an Ort und Stelle 
befinden oder begeben können. Für die Centralstelle ist 
es viel schwieriger die vorhandenen Lücken zu ergänzen, 
und überhaupt gibt hier die Revision und Correctur eben 
so viel zu thun als die Arbeit selbst. 

7. Was wir vor Allem aus empfehlen möchten, ist 
die Aufstellung von sog. Zählungskommissionen in jeder 
Gemeinde. 

Solche Kommissionen sind in andern Ländern, in 
Preussen, Belgien etc, mit dem besten Erfolg angewendet 
worden. 

Hauptzweck derselben wäre die genaue Prüfung und 
Revision der Haushaltungslisten, und gerade hierauf legen 
wir den grössten Werth, sowie darauf, dass diese Revision 
und allfällige Correctur baldmöglichst nach der Zählung 
und an Ort und Stelle selbst vorgenommen werde. Der 
Centralstelle und den Bezirksbehörden ist eine genaue 
Prüfung der einzelnen Haushaltungslisten gar nicht mög-

* 
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lieh, es sei denn, man wollte die Zusammenstellung der 
Hauptergebnisse auf Monate und Jahre hinaus verzögern, 
zudem geht letztern Behörden die genaue Ortskenntniss, 
die Personalkenntniss etc. ab, und gar viele Auslassungen 
können später von der Centralstelle aus nicht kontrolirt 
oder nur mit grosser Mühe und vielen Schwierigkeiten 
ergänzt und corrigirt werden. 

Die Gemeinderäthe versehen allerdings gewissermas-
sen den Dienst von Zählungskommissionen, allein es be
finden sich unter denselben nicht überall die tauglichen 
Elemente, und viele zu diesem Zwecke sehr zweckmässige 
Kräfte werden gar nicht benutzt und berathen; dann 
möchten wir überhaupt da, wo sich Gelegenheit bietet, j 
die «freiwillige Thätigkeit» in Anwendung bringen, da 
diese entschieden grössere Garantien für gewissenhafte und 
eifrige Thätigkeit bietet, weil sie eben einem Interesse, 
der Einsicht und Ueberzeugung vom Zweck und der 
Wichtigkeit der Sache entspringt. 

Solche Zählungskommissionen würden aus Personen 
gebildet, welche sich freiwillig dazu bestimmen lassen, das 
Vertrauen der Gemeindeangehörigen geniessen und die 
nöthigen Fähigkeiten besitzen, wie Geistliche, Lehrer, 
Aerzte, Notarien etc. Die Arbeiten solcher Personen, 
welche sich eine Ehrensache aus der Angelegenheit machen, 
verdienen gewiss im Allgemeinen mehr Zutrauen als die 
bezahlter Censoren. 

8. Durch die Aufstellung der Zählungskommissionen 
glauben wir auch eine heilsame Aufsicht und Kontrole \ 
auf die Thätigkeit der Zählungsbeamten auszuüben, sowie 
auf dieselben anregend und aufmunternd einzuwirken. 

i 

Beim bisherigen System waren dieselben so zu sagen 
ohne Kontrole, daher die mechanische Abwicklung ihres j 
Geschäfts. ! 

Es ist namentlich bezüglich der Städte zu rügen, | 
dass sich viele Zählungsbeamten nicht die Mühe nahmen, ! 
der Bevölkerung die nöthige Aufklärung zu geben, son- j 

_ i 

dem ohne Weiters die «Ausfüllung der Haushaltungsliste» ' 
verlangten, sowie später bei der Einsammlung die vorge- j 
schriebene Prüfung und Ergänzung unterliessen. 

Ein derartiges mechanisches «Abwickeln» der Ob
liegenheiten der Zähiungsbeamten muss möglichst bekämpft 
werden und da glauben wir, es könne dies am leichtesten j 
durch die Aufsicht von Seite der Zählungskommissionen 
geschehen. 

9. In Bezug auf die Einsammlung und Bevision des 
Materials äussert sich der Bericht wie folgt: | 

Am Schlüsse dieses Kapitels haben wir uns mit der 
Frage zu beschäftigen, was gethan werden könnte, um 
die.Revision und Zusammenstellung der Ergebnisse mög
lichst zu beschleunigen. 

Zu diesem Zweck wüssten wir kein besseres Mittel, 
als das der Decentralisirung der Revision und Zusammen
stellung, d. h. Vornahme derselben durch Zählungskom-
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missionen und Zählungssekretäre, wie wir sie oben vor
geschlagen haben. 

Die eidgen. Behörden haben sich bei ihren Termin
bestimmungen für die Eingabe der Zählungsergebnisse auf 
den Standpunkt gestellt, die Akten und Zusammenzüge 
so schnell als möglich von den untern zu den obern Be
hörden spediren zu lassen. Allein hierin liegt nicht die 
Hauptschwierigkeit der raschen Zusammenstellung. Diese 
beruht vielmehr in der materiellen Richtigkeit der Grund
lagen, d. h. der Haushaltungslisten und der Arbeiten der 
Zählungsbeamten. Wir stellen daher als Prinzip auf: kein 
Material soll von einer Stelle zur andern gehen, bevor 
dasselbe genau geprüft und revidirt ist. 

Man kann nun allerdings mit Recht Bedenken äus
sern, ob sich in allen Gemeinden und Amtsbezirken die 
nöthigen Kräfte finden würden, denen man mit Zuversicht 
die alleinige Revision der Grundlagen der Zählung anver
trauen könnte; ob es ferner möglich sei, so genaue und 
bestimmte Vorschriften aufzustellen, dass nicht ungleiche 
oder gar falsche Bearbeitung entstehen könnte und ob es 
möglich sei, eine so strenge Organisation in den ganzen 
grossen Zählungs- und Revisionsapparat hineinzubringen, 
dass, was natürlich von um so grösserer Wichtigkeit wäre, 
die Termine überall gleich scharf eingehalten würden. 

Wir wollen nicht behaupten, dass dies schon diesmal 
möglich gewesen wäre ; die regelmässigen Volkszählungen 
sind bei uns noch zu neu und sind der langen Perioden 
wegen ungewohnt ; dagegen versprechen wir uns viel von 
der fortschreitenden Schulbildung; die Volkszählungstech
nik, welche erst noch selbst in den in der Statistik vor
angeschrittenen Ländern, wie Deutschland, auf der Bahn 
der Vervollkommnung und Ausbildung begriffen ist, wird 
uns bis zur nächsten Zählung auch in dieser Beziehung 
vieles lernen. 

Gesetzt aber, es wäre möglich, die oben vorgeschla
gene Art der Revision durchzuführen in der Weise, dass 
den Gemeindezählungskommissionen die genaue Prüfung 
der Haushaltungslisten und der Zusammenzüge der Zäh-
lungsbezirke, den Bezirksbehörden die Prüfung und Re
vision der Gemeindezusammenzüge und die Recapitulation 
nach topographischer Eintheilung und endlich den Kan
tonsbehörden die Verifikation der Gemeinde- und Bezirks
zusammenzüge auffielen, so glauben wir darin einen be
deutenden Vortheil vor dem bisherigen System zu erblicken. 

Erstens glauben wir, dadurch einen bedeutenden 
Zeitvorsprung zu erlangen. Zweitens wäre viel unnütze 
und unfruchtbare Arbeit erspart, welche das bisherige 
System dadurch mit sich brachte, dass, da die Grundlagen 
erst von der Centralstelle genau geprüft wurden, alle Ge
meinde- und Bezirkszusammenzüge ganz neu berechnet und 
kollationirt und theilweise neu ausgefertigt werden mussten. 

Damit wäre für das statistische Bureau viel Zeit 
gewonnen, welches dieselbe weit nützlicher zur Verarbei
tung der Ergebnisse verwenden könnte. 
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Aus den Berichten der Bezirks- und Gemeindsbehörden 
und Zählungsbeamten. 

Um alle Fehler und Uebelstände, welche dem in 
Anwendung gekommenen Zählungssystem noch ankleben, 
genau kennen zu lernen, hat die Direktion des Innern im 
Interesse der spätem Zählungen ein Fragenschema an die 

* 

Bezirks- und Gemeindsbehörden und Zählungsbeamte ge
richtet. 

Aus den im Generalbericht zusammengestellten Ant
worten notiren wir: 

1. Dass die Volkszählung im Allgemeinen beim Volk 
eine gutwillige Aufnahme fand. Unkenntniss des Zweckes 
verursachte manchmal etwas Misstrauen und Zaudern. 

2. Ist die Volkszählung auf Vorurtheile gestossen 
und zwar auf welche ? 

Einige Vorurtheile haben sich bereits überall gezeigt. 
Wir notiren hierüber das Wesentlichste aus den verschie
denen Amtsbezirken. 

Oberland. In Brienz erblickten einige weitsehende 
Köpfe eine Einleitungsarbeit zur Erhebung einer Kopf
steuer darin. In Ringgenberg sind — zwar nur vereinzelt — 
ebenfalls Befürchtungen wegen Einführung einer neuen 
Steuer laut geworden, daher die Betreffenden mit den 
Berufsangaben etwas zurückhaltend gewesen seien. Ander
wärts hörte man Aeusserungen in Bezug auf die Räum
lichkeiten, deren Zählung wegen allfälliger Einquartirung 
geschehe. Der Bericht von Niedersimmenthal erwähnt 
ebenfalls vereinzelte Befürchtungen der Anlage einer Kopf
steuer; dagegen sei die Zählung bei der intelligentem Klasse 
auf keine Vorurtheile gestossen, sondern man anerkannte 
die Berechtigung derselben, wenn auch in abgekürzterm 
Masstab. Auch Obersimmenthal berichtet über Steuer
befürchtungen von Einigen, ebenso Oberhasle. Aehnlich 
im Amt Thun, jedoch nur vereinzelt; Steffisburg dagegen 
sagt: allerdings wollte das Publikum etwas wittern, was 
ihm Schaden bringen könnte. 

Emmenthal. In Signau scheinen ebenfalls nur wenig 
Vorurtheile laut geworden zu sein. Ein Bericht von 
Trachselwald sagt: hie und da habe man gehört, die 
Aufnahme geschehe wegen dem Aufenthalts- und Nieder
lassungswesen, um zur Einlage von Legitimationsschriften 
anzuhalten. Anderswo stellten viele die Sache in Ver
bindung mit dem Krieg, in der Meinung, die Bundesbe
hörden wünschen sich nach allen Seiten hin Einsicht zu 
verschaffen ; die Räumlichkeiten würden ausgemittelt wegen 
Einquartirung, man befürchte Krieg und wolle die waffen
fähige Mannschaft zählen. 

In Walterswyl glaubte man allgemein, die Aufnahme 
bezwecke Steuererhöhung, weil man derselben keine andere 
Seite abzugewinnen wusste. 

Mittelland. Von Bern Stadt wird berichtet, es haben 
sich allerdings Vorurtheile bezüglich Steuerzwecke in er
heblichem Mass herausgestellt, während sonstige Vorur
theile nicht zu erwähnen seien. Ebenso witterte man in 

Könitz Steuererhöhung, Militäraushebung etc. Aehnlich 
in Schwarzenburg und Laupen; wenig in Fraubrunnen 
und Konolfingen. 

Oberaargau. Bereits überall wurden hie und da Ver-
muthungen wegen Steuern, Militärzwecken etc. ausge
sprochen. Der Bericht von Herzogenbuchsee sagt: wir 
haben Ursache zu glauben, dass wenn die Zählung nicht 
gerade in einer Zeit von Krieg stattgefunden, die geringe 
Zahl von Personen, welche überhaupt Vorurtheile hegte, 
noch weit mehr zusammengeschmolzen wäre. 

Aehnliche Vorurtheile machten sich auch im Seeland 
bemerkbar. Büren sagt : Die gegenwärtigen Kriegsereignisse 
erweckten Vorurtheile betreffs der. Räumlichkeiten wegen 
Einquartirung; ferner fürchtete man spätere Steuern zu 
Bestreitung der Kriegskosten. Allein solche Vorurtheile 
Hessen sich leicht beseitigen. In Biel sei die Massregel 
auf keine Vorurtheile gestossen. 

Jura. Neuenstadt glaubt, die Meinung, die Zählung 
der Räumlichkeiten sei zu militärischen Zwecken, habe 
auf die Zahl derselben etwas influirt, sonst keine Vor
urtheile. 

In Pruntrut glaubten die massenhaft anwesenden 
Flüchtigen, die Massregel sei speziell gegen sie gerichtet, 
um den Preussen Mittheilungen zu machen. Laufen mel
det, dass Aeusserungen laut geworden, die Sache bringe 
keinen Nutzen und verursache somit unnütze Kosten. 

3. Wurden die Haushaltungslisten willig und recht
zeitig ausgefüllt oder hat sich mancherorts Widerstreben 
und Nachlässigkeit gezeigt? 

Mit seltenen Ausnahmen wurden die Angaben ganz 
willig und rechtzeitig geliefert. Nachlässigkeit kam zwar 
auch vor, mehr aber aus Mangel an Verständniss der 
Sache; eigentliches Widerstreben ist nicht zu beklagen. 

4. Wurden die Haushaltungslisten verstanden oder 
welche Punkte haben Zweifel und Missverständnisse er-
iveckt ? 

Es wird allgemein Über zu grosse Complication der 
Listen geklagt. Das Verständniss, welches die Sache unter 
dem Volke gefunden hat, lässt mancherorts zu wünscheu 
übrig. Sehr häufig besorgten die Zählungsbeamten die 
Ausfüllung selbst, und in einigen Gemeinden versahen 
dieselben dieses Geschäft auf gemeinderäthliche Anord
nung hin. 

Einige Unklarheiten des Formulars werden gertigt 
und einfachere Einrichtung gewünscht. 

5. Haben Sie Grund zu glauben, dass hie und da ab
sichtlich falsche Angaben gemacht wurden und wenn ja, 
in welcher Beziehung, aus welchen Gründen oder Vor-
urtheilen ? (z. B. körperliche Gebrechen, Erwerbszweig etc.) 

Diese Frage wird im Allgemeinen bestimmt verneint; 
hie und da scheinen jedoch Vorurtheile und Befürchtungen 
doch einigen Einfluss auf die Genauigkeit und Richtigkeit 
der Angaben ausgeübt zu haben. Diese Ausnahmen sind 
jedoch unbedeutend. 
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In deu kleinem Landgemeinden kennt man die Ver
hältnisse so ziemlich genau, so dass es hier nicht vor
kommen kann, falsche Angaben zu machen. 

In Bezug auf die Räumlichkeiten, welche oft nur 
ungern angegeben wurden, mögen hie und da gerne Ver
heimlichungen vorgekommen sein. Ein Bericht erwähnt, 
dass etwa bei einigen Frauenzimmern die Angabe des 
Alters nicht ganz der Wirklichkeit entsprechen dürfe; 
überhaupt ist aus den Berichten ersichtlich, dass die Ge
burtsangaben, besonders bei altern Leuten nicht selten 
nicht ganz genau sind, freilich nicht aus Absicht. 

Absichtlich falsche Angaben sind, jedoch selten, in 
der Rubrik Erwerbszweig vorgekommen und namentlich 
in der sogen. Fabrikstatistik bei der Zahl der Pferdekräfte ; 
immerhin sind dies seltene Ausnahmen und es ist kein 
Grund, anzunehmen, dass es häufig vorgekommen sei. 
Die Zahl der Pferdekräfte scheint allerdings durchaus 
nicht auf grosse Genauigkeit Anspruch machen zu können, 
und überhaupt die ganze Fabrikstatistik, doch nicht in
folge absichtlich falscher Angaben, sondern aus Missver-
ständniss. 

Hiebei dürfen wir nicht verhehlen, dass ein trauriger 
Erwerbszweig, welcher leider namentlich in einigen Städten 
unsers Kantons (Thun und Umgebung, Bern, Biel) so ziem
lich Wurzel gefasst, nämlich die öffentliche Prostitution, in 
den Angaben des Berufs oder Gewerbs ganz falsch figurirt, 
und diese Unglücklichen meistens als Schneiderinnen, 
Nähterinnen, Kellnerinnen u. dgl. eingetragen sind. Der 
Bericht von Bern Stadt spricht sich hierüber aus wie folgt: 

«Was den Erwerbszweig anbelangt, so figuriren viele 
Personen weiblichen Geschlechts als Schneiderinnen, Nä
herinnen u. dgl., die keineswegs solche Berufe betreiben, 
sondern dieselben nur als Deckmantel für ein ander
weitiges schändliches Gewerbe gebrauchen. Es unterliegt 
auch keinem Zweifel, dass die im Allgemeinen ziemlich 
vollständig zu Stande gebrachte Volkszählung in einer 

Richtung Lücken aufweisen dürfte, in derjenigen nämlich, 
dass öffentliche Dirnen und sonstige mit der Justiz und 
der Sicherheitspolizei auf gespanntem Fusse stehende In
dividuen, deren jede grössere Stadt immer mehr als genug 
beherbergt, aus naheliegenden Gründen dahin getrachtet 
haben, sich der Kontrollirung zu entziehen». 

Es ist dies übrigens ein öffentliches Geheimniss und 
der Einfluss auf die Genauigkeit der Zählung ist unbe
deutend. 

Obschon es für die Sittenstatistik von grossem In
teresse wäre, die Zahl der öffentlichen Prostituirten 
in genannten Orten zu kennen und es vielleicht leicht 
gewesen wäre, durch geheime Zählung etwas zu erfah
ren und die betreffenden Rubriken allfällig danach zu 
korrigiren, so könnten wir uns doch nicht entschliessen, 
das statistische Interesse hierin ü b e r den widerlichen, 
beschämenden Eindruck zu stellen, welchen derartige Ge-
ständnisse beim eigenen Volk und dem Ausland gegenüber 
haben. In Paris freilich, wo dieses schändliche Gewerbe 
privilegirt ist, wo der Staat bedeutende Einnahmen daraus 
zieht und jedes Frauenzimmer sich ohne Weiteres gegen 
Bezahlung einer Taxe als «Freudenmädchen» anschreiben 
lassen kann, ist es viel weniger stossend und bemühend 
in den Ergebnissen der Volkszählungen lesen zu können, 
die Zahl der «gewerbsmässigen» Dirnen, ja sogar die Zahl 
der verheiratheten Frauen oder der Töchter, welche durch 
öffentliche Prostitution den Unterhalt ihrer Familien 
schändlich erwerben. 

So lange aber bei uns der Staat selbst trotz vieler 
Gründe, mit Recht sich nicht entschliessen kann, dieses 
traurige Uebel als «Gewerbe» durch öffentliche Duldung 
anzuerkennen, mag auch die Nemesis der Statistik wenig
stens vor der Oeffentlichkeit einen Mantel der Scham -
haftigkeit darüber decken. 

(Fortsetzung in nächster Nummer.) 

Die Steuerlast im Kanton Bern, resp. die finanziellen Leistungen des Bürgers an den Staats- und 
Gemeindeliaushalt. 

a 

Von À« Chatelanat im bernischen statistischen Bureau. 

Bei den stets wachsenden Ansprüchen, welche der 
Staat an die Steuerkraft der Bürger stellt, macht sich 
auch mehr und mehr der Wunsch und das Bedürfhiss 
nach einer klaren Einsicht in die Steuerverhältnisse gel-
tend. Man wünscht zu wissen, in welchem Verhältnisse 
die Steuern an die eigene Administration zu den Leistungen 
der Bürger anderer Kantone an den Staatshaushalt stehen, 
ob der eigene Staatsmechanismus nicht drückender auf den 

Schultern des Volkes ruhe, als anderswo. In Ermangelung 
genauer statistischer Angaben begnügt man sich leicht 
mit oberflächlichen Durchschnittsberechnungen und riskirt, 
durch dieselben oft von der Wahrheit sich mehr zu ent
fernen als derselben näher zu kommen. 

Was leistet der Bürger an den Staatshaushalt, resp. 
welche Opfer werden von ihm vom letztern gefordert? 

Die Beantwortung dieser Frage ist nichts weniger 
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